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1 Einleitung

�Mein Selbstbewuÿtsein lebt in Spannung zwischen Einzelnem und Allgemeinem.�1

So fasst Ralf Ludwig in Hegel für Anfänger die Aussagen Hegels zur Verwirkli-

chung des Selbstbewuÿtseins zusammen. Die Bedeutung des Anderen für die per-

sonale Entwicklung ist auch aus der Sozialisation von Kindern bekannt. Vor allem

der Selbstwert wird aus dem Vergleich mit anderen abgeleitet.2 Das Leben in der

sozialen Gemeinschaft und die persönliche Entwicklung sind auf das Innigste ver-

bunden und bedingen sich wechselseitig. Die abstrakte Form der Gemeinschaft ist

die Gesellschaft, als Staat organisiert.

Staat und Gesellschaft unterliegen einem andauernden Wandel. Diese Veränderun-

gen ändern auch die Lebensbedingungen des Menschen und damit sein Weltbild

und sein Selbstverständnis. Im Nachfolgenden wird der gesellschaftliche Struk-

turwandel aspekthaft genannt und der damit verbundene Bedeutungswandel des

Subjekts aufgezeigt.

Michel Foucault stellt in Überwachen und Strafen die Veränderungen im französi-

schen Justizsystem im 18. und 19. Jahrhundert dar. Georg Simmels Soziologie soll

die soziologisch-wissenschaftliche Sichtweise für die Phänomene der Gesellschaft

und der Subjektivierung liefern.

Als Resultat soll eine persönliche Beurteilung der Veränderungen und der Konse-

quenzen für das Individuum versucht werden.

1Ludwig, 1997, S. 140.
2Vgl. Lukan, 2004, S. 44.
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2 Begri�e und Abgrenzungen

2.1 Subjekt und Individuum

Unter Subjekt versteht Foucault eine Person3 mit situitiven Verhaltensmustern.4

Er sieht das Subjekt als zeitlich begrenzte Handlungsdispositon eines Menschen.5

Subjekte sind in ihrer Eigenschaft von jeweiligen Machtverhältnissen gebildet.6

Was Foucault �Dispositiv�7 und �Transformation�8 nennt und was durch �Sub-

jektivierung�9 zum �Subjekt�10 führt, bezeichnet Simmel als �Vergesellschaftung�11.

In der Charakterisierung des Subjekts sind sich beide Vorstellungen sehr ähnlich.

So ist ein Subjekt bei Foucault in seinen Eigenschaften keine permanente Erschei-

nung, sondern jeweils von den aktuellen Unterwefungsprozessen gebildet.12 Bei

Simmel entspricht dem Subjektbegri� Foucaults etwa der Begri� des Individu-

ums.

Simmel verwendet den Begri� Subjekt als Bezeichnung für wechselwirkungsfähige

Wesen.13 Das subjekteigene Verhalten bezeichnet Simmel eher als individuelles

Verhalten. Das Individuelle ist bei ihm die Schnittmenge der Teilhabe14 an gesell-

3Der Begri� Person ist bedeutungsähnlich mit dem des Subjekts als Individuum, also des Einzelnen als iden-
ti�zierbaren Menschen mit bestimmten Eigenschaften, Ansichten. Der Personenbegri� ist dabei stärker mit
juridischer Bedeutung behaftet als der Begri� des Individuums oder des Subjekts. Den Begri� Person will
ich aufgrund seiner Bedeutungskomplexität im Folgenden weitgehend vermeiden. Für die Begri�serklärung
hier, soll mit Person ein Mitglied einer Gemeinschaft bezeichnet werden.

4Vgl. Ru�ng, 2008, S. 111; siehe auch Fig. 2.1 S. 6.
5Vgl. a. a.O., S. 111.
6Vgl. a. a.O., S. 111.
7a. a.O., S. 106.
8a. a.O., S. 112.
9a. a.O., S. 112.
10a. a.O., S. 111.
11Simmel/Rammstedt, 1992, S. 19; (siehe auch a. a.O., S. 46�.).
12Vgl. Ru�ng, 2008, S. 112.
13Vgl. Simmel/Rammstedt, 1992, S. 47.
14Siehe a. a.O., S. 49�.. Von Simmel auch �Kreuzung sozialer Kreise� (a. a.O., S. 456) genannt.
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2 Begri�e und Abgrenzungen

Abbildung 2.1: Foucaults Begri�swelt nach Ru�ng, 2008, S. 104-112
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2 Begri�e und Abgrenzungen

schaftlichen Strukturen und Institutionen15 oder deren Ausschluss16 davon. Dies

entspricht in etwa der Summe der möglichen Subjektivierungen bei Foucault.

Fallweise wird der Begri� Individuum nahezu synonym für Subjekt verwendet. Der

Begri� Individuum zielt aber mehr auf die Identi�zierbarkeit des Einzelnen und

weniger auf dessen Eigenschaften.

2.2 Gesellschaft

Der Gesellschaftsbegri� ist vielschichtig: Die Ebene der Individuen, der Institu-

tionen, der Strukturen, der Rollen und der Ressourcen.17

Abbildung 2.2: Gesellschaftskomponenten

Die Gesellschaftsau�assung Simmels beinhaltet als Kern das, was Weber �sozia-

les Handeln� nennt.18

Was nun die �Gesellschaft�, in jedem bisher gültigen Sinne des Wor-

tes, eben zur Gesellschaft macht, das sind ersichtlich die so angedeu-

teten Arten der Wechselwirkung.19

Die Gesellschaft ist aber nichts Statisches. Es müsste eigentlich Vergesellschaf-

tung heiÿen, um den dynamischen Prozess anzudeuten.20 Dies deckt sich mit der
15Siehe Simmel/Rammstedt, 1992, S. 49-51..
16Siehe a. a.O., S. 51.
17Siehe Abb. 2.2 S. 7.
18Der De�nition Webers nach sind soziale Handlungen jene, die dem Sinn nach auf den anderen bezogen sind

(vgl. Müller, 2007, S. 110).
19Simmel/Rammstedt, 1992, S. 19.
20Vgl. a. a.O., S. 19.
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2 Begri�e und Abgrenzungen

Sichtweise Foucaults, der das Subjekt als durch die Subjektivierung ständig neu

gescha�ene Eigenheit sieht.21

Bei Simmel umfasst der Gesellschaftsbegri� dabei zwei Bedeutungsinhalte:

Sie ist einmal der Komplex vergesellschafteter Individuen, das ge-

sellschaftlich geformte Menschenmaterial, wie es die ganze historische

Wirklichkeit ausmacht. Dann aber ist �Gesellschaft� auch die Sum-

me jener Beziehungsformen, vermöge deren aus den Individuen eben

die Gesellschaft im ersten Sinne wird. So bezeichnet man als �Kugel�

einmal eine bestimmt geformte Materie, dann aber auch, im mathe-

matischen Sinne, die bloÿe Gestalt oder Form, vermöge welcher aus

bloÿer Materie die Kugel im ersten Sinne wird.22

Er sieht die gesellschaftlichen Erscheinungen durch Form und Inhalt charakte-

risiert, wobei für die Soziologie Simmels eher die Form von Interesse ist:

für eine Soziologie im engeren Sinne,[...][bleibt] nur noch die Be-

trachtung der abstrahierten Formen übrig, die nicht sowohl die Verge-

sellschaftung bewirken, als vielmehr die Vergesellschaftung sind23

Als wesentlich strukturbildende Komponenten in der Gesellschaft sind Macht

und Herrschaft zu nennen. Sie stehen bei Foucaults im Zentrum der Analyse.24

Macht ist dabei ein �bestimmter Typ von Beziehung zwischen Individuen�25, wäh-

rend Herrschaft einseitige Willensdurchsetzung, ohne Rücksicht auf das beherrsch-

te Subjekt26 ist.

21Vgl. Ru�ng, 2008, S. 111.
22Simmel/Rammstedt, 1992, S. 23.
23a. a.O., S. 24.
24Siehe Ru�ng, 2008, S. 108�. Siehe auch Fig. 2.1 S. 6.
25a. a.O., S. 109.
26Siehe a. a.O., S. 108.
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3 Wandel der Weltbilder

3.1 Platon und Aristoteles

Platon sieht im Gefühl für Recht und Scham die Grundlage des Zusammenlebens.

Diese Eigenschaft ist ein Gnadengeschenk des Zeus. Sie kommt als einzig der in-

dividuellen Fähigkeiten jedem in gleicher Fülle zu.27 Dieses Sozialgefühl ist das,

was den Menschen ausmacht. Fehlt es, so ist das betre�ende Wesen nach Platon

kein Mensch. Der Mensch besteht bei Platon aus Leib und Seele, wobei die Seele

Anteil an den ewigen Ideen hat.28 Das Ewige ist bei Platon unpersönlich, reine

Ideen. Das sterbliche ist das Individuelle.

Bei Aristoteles ist die Seele das formgebende Prinzip der Materie. �Leib und Seele

verhalten sich zueinander wie Sto� und Form�29.

Der Mensch wird bei Aristoteles durch drei Prinzipien beschrieben: Den Leib (So-

ma), die irrationale Seele (Psyche) als das Individuelle aber Vergängliche und die

Vernunftseele (Nous) als das Allgemeine und Unvergängliche.30

Das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen hat den Zweck der Existenz-

sicherung und die Sicherstellung von Gerechtigkeit.31 Vor allem bei Platon ist der

erwünschte Zustand der Gesellschaft statisch.

27Siehe Platon, Dialog Protagoras, 320c-322d.
28Vgl. Russell, 1999, S. 166.
29a. a.O., S. 191.
30Vgl. a. a.O., S. 191�.
31Vgl. Platos Utopie a. a.O., S. 130-140.
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3 Wandel der Weltbilder

3.2 Mittelalter

Thomas von Aquin

In der christlichen Lehre wird das aristotelische Modell des menschlichen Seins

durch Thomas von Aquin auf Leib und Seele zusammengeführt. Die Seele ist da-

bei nun eine unsterbliche individuelle Komponente, mit der am jüngsten Tag auch

der Körper wieder auferstehen kann. Individualität ist nun das einzige Prinzip des

Menschen. In dieser vereinheitlichten Sicht gibt es nur den Menschen als Indivi-

duum und Gott. Der Mensch lebt in einer von Gott gewollten Ordnung in der

irdischen Gemeinschaft. Die Individualität ist der Gemeinschaftsordnung unter-

geordnet und nur soweit von Wichtigkeit, als jeder individuell gut leben32 und

Kraft des freien Willens zur Gemeinschaft Gottes �nden sollte. Dieses Weltbild

ist soweit vereinheitlicht, dass eine Diskrepanz Gemeinschaft versus Individuum

nicht vorhanden ist.

Die Gemeinschaft ist bei Thomas von Aquin, einerseits ein Grundbedürfnis des

Menschen33 dient aber anderseits auch der Erleichterung der Lebensumstände34.

Der mittelalterliche Staat sollte statisch sein und dafür sorgen, dass alle Bürger

ihr gutes Auskommen haben.35 Das Fürstentum ist bei Thomas die vernünftige

Form der Regierung36. Der Fürst, der König hat den Weg der Gemeinschaft in

Analogie eines Steuermannes zu lenken37.

Martin Luther

Luther wertet die Bedeutung des Individuum weiter auf indem er ihm Erkennt-

nisfähigkeit zuspricht. Jeder Einzelne sei in der Lage, die Bibel gültig zu inter-

pretieren. Dadurch wird der Gegensatz Gesellschaft - Individuum aktuell, da die

Interpretationen nun nicht mehr durch einen Vertreter Gottes auf Erden nor-

miert werden. Es können dadurch Kon�ikte in den Weltsichten durch Auslegungs-

32�bene vivere� (Weber-Fas, 2005, S. 138).
33Siehe a. a.O., S. 142.
34Vgl. a. a.O., S. 141.
35Die Sichtweise entspricht der Utopie Platos.
36Siehe Weber-Fas, 2005, S. 146.
37Vgl. a. a.O., S. 141.
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3 Wandel der Weltbilder

und damit Begründungsunterschiede entstehen. Schon zuvor hat Luther in seinen

Überlegungen Di�erenzen in den Aussagen des Neuen Testaments und den Be-

dürfnissen der Welt festgestellt38. Dort wo es Luther legitim scheint, beruft er sich

auf das Alte Testament um Tötungen theologisch zu rechtfertigen. Die Bestrebung

ein homogenes Weltbild zu scha�en, in der sich Individualität und Gemeinschaft

nach einem durchgehenden geistigen Prinzip ordnen lieÿe, ist mit Luther beendet.

3.3 Neuzeit

In einer säkularisierten Welt können Erklärungen nicht auf Mythen und Götter

aufsetzen. Nietzsche bezeichnet Erklärungen, die Gott bemühen als hinterwäldle-

risch39 oder eben als �faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker�40.

Descartes hat mit seinem berühmten cogito ergo sum die Erklärungswelt in Geist

und Materie gespalten41. Damit wird die von Thomas gescha�ene Leib-Seelen-

Einheit wieder aufgegeben und das Körper-Seele-Problem in zwei unterschiedliche

Erkenntniskategorien eingeordnet. Der Begri� der Seele ist meist auf den Begri�

des Geistes, der Ratio, eingeschränkt. In weiterer Folge hat sich durch diese Sicht

die Wissenschaft in Natur- und Geisteswissenschaft gespalten.

Der Versuch, die Welt naturwissenschaftlich42 zu fassen hat die Problematik der

Di�erenzierung vorangetrieben. Individuum und Gesellschaft beginnen verstärkt

getrennte Phänomene zu werden, wobei auch der Begri� des Individuums dem Dif-

ferenzierungsvorgang unterworfen wird. Zu Anfang der Analyse ist das personale

Ich, hier stellvertretend für das individuelle Subjekt gesehen, noch eine der Geis-

teswelt zugeordnet Einheit: �[I]ch bin also, während ich denke, und nur dann�43.

Diese Einheit wird mit Sigmund Freud aufgelöst und di�erenziert sich zu einer

Trinität unterschiedlicher Bewusstseinsebenen.

38Vgl. a. a.O., S. 241-242.
39Siehe Nietzsche, 1907, S. 41-45.
40Nietzsche, 2007, S. 28.
41Dies vollzieht eigentlich auf wissenschaftlicher Eben die Gedankengänge Luthers, der der weltlichen Macht

andere Prinzipien zubilligt als der Geistigen (vgl. Weber-Fas, 2005, S. 241).
42Nachdem die vergleichende Verhaltensforschung der 1960er und 1970er Jahre in ihrer Gültigkeit der Über-

tragung der Ergebnisse auf den Menschen bezweifelt wurde, ist es heute vermehrt die Psychologie und
Neuropsychologie, die Erklärungen versucht.

43Russell, 1999, S. 574.
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3 Wandel der Weltbilder

Dieser Di�erenzierungsprozess schreitet fort und wesentliche Elemente früherer

Erklärungsmodelle beginnen zweifelhaft zu werden. Freier Wille, personales Ich,

Geistigkeit stellen sich naturwissenschaftlichen Sichtweisen als Scheinphänomene

des Neokortex dar.44 Das Subjekt wird zu einem Aktivitätszustand neuronaler

Prozesse.45

44Vgl. Roth, 2001, S. 204.
45Vgl. a. a.O., S. 206.
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4 Gesellschaft und Individuum

4.1 Die Entstehung des Individuums

Wie bei Foucault, ist die Entstehung des Individuellen auch bei Simmel direkt mit

der Gesellschaft und ihren Machtverhältnissen verbunden. Allerdings beschreibt

Simmel diesen Zusammenhang eher unter dem Aspekt des Bekanntseins als unter

dem Aspekt des Verhaltens.

Dass aber das Bedeutungsgefühl und die Aufmerksamkeit, die die

unteren Stände den höheren abzwangen, gerade von dem Begri� der

�Gesellschaft� getragen ist, liegt daran, dass vermöge der sozialen Di-

stanz die ersteren den letzteren nicht nach ihren Individuen, sondern

nur als einheitliche Masse erscheinen und dass eben diese Distanz bei-

de in keiner andern prinzipiellen Hinsicht verbunden sein lässt, als dass

sie zusammen �eine Gesellschaft� bilden.46

In dieser Darlegung ist die Struktur der Herrschaftsbeziehung die Basis der

Begri�sbildung. Die Herrschaft war immer schon individuell, als Person bekannt,

das Bauernheer war Masse � uninteressant wie und wer der Einzelne ist.

Simmel führt eine zweite Ursache der Individualisierung an: Die Di�erenzierung.

Einen Grund für den Di�erenzierungsprozess sieht Simmel im Gewinnstreben

Indem er aber das Recht dazu [Anm.d.Verf.:die Zunftschranken zu

durchbrechen], zum Teil unter schweren Kämpfen gewann, muÿte ein

Doppeltes eintreten: einmal muÿte sich die ursprünglich homogene

Masse der Zunftgenossen mit wachsender Entschiedenheit in Reiche

46Simmel/Rammstedt, 1992, S. 13-14.
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4 Gesellschaft und Individuum

und Arme, Kapitalisten und Arbeiter di�erenzieren; nachdem das Gleich-

heitsprinzip einmal so weit durchbrochen war, daÿ Einer den Andern

für sich arbeiten lassen und seinen Absatzmarkt frei nach seiner per-

sönlichen Fähigkeit und Energie, auf seine Kenntnis der Verhältnisse

und seine Chancenberechnung hin, wählen durfte, so muÿten eben je-

ne persönlichen Eigenschaften mit der Möglichkeit, sich zu entfalten,

sich auch steigern und zu immer schärferen Spezialisierungen und In-

dividualisierungen [...] führen.47

Durch die Umwälzungen der Französischen Revolution muss nun auch die Masse

individualisiert � also zu einer Menge von Personen � werden. Das was vorher Ge-

meinschaft war � eine Menge von Menschen, die den gleichen Schicksalswagnissen

ausgesetzt waren � wird nun Gesellschaft, die in sich auch bezüglich der Schicksals-

schläge immer di�erenzierter wird. Es entstehen nun auch im Volk Einzelschicksale

und subjektive Biographien, wie es vorher nur für Herrschergeschlechter notwendig

war.

4.2 Der Ein�uss der Gesellschaft

Form und Inhalt sind bei Simmel die Komponenten der Gesellschaft. Die Form

bewirkt die Gesellschaftsstruktur und der Inhalt die beobachtbare Gesellschaft.48

In der Sichtweise Foucaults sind das die Dispositive welche die Subjektivierung der

Subjekt verursachen.49 Die Dispositive selbst werden wieder durch die Subjekte

als Gesellschaft hervorgebracht. Die Subjektivierungsbedingungen sind die Form

und die Subjekte der Inhalt. Die Macht setzt den Dispositive Grenzen, indem

sie auch die Erkenntnismöglichkeit beein�usst.50 Macht legt also die Grenzen der

Subjektivierung fest.

47a. a.O., S. 793�..
48Vgl a. a.O., S. 23�., siehe auch: Kap. 2.2 S. 8.
49Ru�ng, 2008, S. 106-112.
50Siehe Zusammenhang: Macht-Erkenntnis Foucault/Seitter, 1994, S. 39.
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4 Gesellschaft und Individuum

4.3 Die wechselseitige Abhängigkeit

Gesellschaft und Individuum sind wechselseitig bedingt. Ohne Gesellschaft kann

sich der Mensch nicht zu einer Persönlichkeit entwickeln.51 Levinas setzt das Ant-

litz des anderen als Grund für die subjektive Moralentwicklung. �[D]er scheinbar

sprachlose Blick oder die stumme Geste [...] die nach einer verantwortlichen Ant-

wort verlangen�52 sind der Anstoÿ für das individuelle Verhalten. Das Antlitz des

Andern fordert als Recht P�ichten vom Betrachter ein. Simmel sieht in der wech-

selseitigen Verp�ichtung der Individuen die Begründung der Gesellschaft:

Insoweit der Mensch als Sozialwesen gilt, entspricht jeder seiner

P�ichten ein Recht andrer Wesen.53

Dieser Zusammenhang von P�icht und Recht kann auch als Versprechen gese-

hen werden. Einige Philosophen nennen daher das Versprechen als gesellschaftliche

Basis.54 Allerdings hat dieses Versprechen einen Aspekt, der als �Zumutung�55 be-

trachtet werden kann, vor allem dann, wenn das Versprechen nicht explizit gegeben

wird, oder wenn Versprechungen des Heils abgegeben werden, die vom Wortgeber

unmöglich eingelöst werden können.56 Es ergibt sich also eine Ambivalenz, wieweit

die P�ichten und Rechte für das Individuum bindend sind. Diese Grenzziehung

kann wissenschaftlich nicht getro�en werden. Zu Zeiten Thomas v. Aquin gab

noch die Bibel einen Leitfaden, aber im 19.Jahrhundert beginnt die säkulare Na-

turwissenschaft das Weltbild zu durchdringen. Zudem dominieren Nützlichkeits-

interessen von Fabrikanten und Händler. Es ist daher vermutlich kein Zufall, dass

das erste Zuchthaus im reichen Amsterdam des 16. Jahrhunderts entstanden.57

Die Bürger dehnten ihre Vorstellung von P�icht und Recht auf alle Mitglieder der

Gesellschaft aus. Die Armen werden nicht mehr mildtätig gespeist, sondern zur

nützlicher Arbeit für die Gesellschaft herangezogen.

51Dieser Zusammenhang ist vor allem in der Pädagogik zentraler Punkt des Wirkens. Siehe etwa die Dialogphi-
losophie Martin Bubers.

52Liebsch, 2008, S. 32�..
53Simmel/Rammstedt, 1992, S. 512.
54Siehe den Verweis auf C. Wol� bei Liebsch, 2008, S. 96.
55a. a.O., S. 232.
56Vgl. a. a.O., S. 233.
571596 wird in Amsterdam das Rasphuis erö�net.(siehe Foucault/Seitter, 1994, S. 155).�Es war vor allem für

Bettler und junge Tunichtgute bestimmt� (a. a.O., S. 155�.).
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4 Gesellschaft und Individuum

4.4 Die Ambivalenz der Beziehung

Simmel re�ektiert am Beispiel der Behandlung der Armen die Ambivalenz der

Gesellschaftsbetrachtung basierend auf Recht und P�icht.58 In Bezug zu den ver-

langten P�ichten und den geforderten Rechten stellt er fest: �Hier zeigt sich nun

ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen der soziologischen und der ethischen Kate-

gorie.�59 Diese Diskrepanz wird in der Armenbetreuung von den unterschiedlichen

Gesellschaften auch unterschiedlich gelöst. So kann �in Ländern, wo der Bettel

ein reguläres Gewerbe ist, [...] der Bettler [...][glauben] ein Recht auf die Gabe zu

haben�60 und andere aufgrund von Gruppenzugehörigkeit, also �als Produkt eines

gesellschaftlichen Milieus�61 Rechte ableiten.

Foucault ist an diesen soziologischen Dispositionen62 nicht interessiert. Ihn inter-

essieren mehr die Wirkmechanismen, die �Mikrophysik�63 der Macht. Er verweist

Foucault aber darauf, dass der Zusammenhang Macht - Erkenntnis zu berücksich-

tigen ist:64

Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, daÿ das erkennende Subjekt,

das zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweise jeweils E�ekte je-

ner fundamentalen Macht-Wissens/Komplexe und ihrer historischen

Transformationen bilden.65

58Siehe Simmel/Rammstedt, 1992, S. 512.
59a. a.O., S. 513.
60a. a.O., S. 513.
61a. a.O., S. 513.
62Zum Problem, die verwobenen Vorgänge wissenschaftlich zu verarbeiten, schreibt Simmel: �Den höchst kom-

plizierten, unter einen wissenschaftlichen Gesichtspunkt überhaupt nicht zusammengehenden Tatsachen der
geschichtlichen Gesellschaft gegenüber erzeugen die Begri�e der Politik, der Wirtschaft, der Kultur usw.
derartige Erkenntnisreihen, sei es, indem sie gewisse Teile jener Tatsachen, unter Ausscheidung oder nur
akzidentellem Mitwirken der andern, zu einmaligen historischen Verläufen verknüpfen, sei es, dass sie die
Gruppierungen von Elementen kenntlich machen, die unabhängig von dem einzelnen Hier und Jetzt einen
zeitlos notwendigen Zusammenhang enthalten� (a. a.O., S. 17).

63Foucault/Seitter, 1994, S. 38.
64Siehe a. a.O., S. 39.
65a. a.O., S. 39.
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4.5 Die Justiz

In der Darstellung der Justiz kann die historische Transformation verfolgt werden:

Am Anfang66 waren die Prozesse der Wahrheits�ndung im Kontinentaleuropa ge-

heim.67 Dem Volk sollte nur das einschüchternde Schauspiel der Strafe mit all sei-

ner ausufernden Grausamkeit68 gezeigt werden. Es sollte so demonstriert werden,

dass dem Herrscher nichts verborgen bleibt und er seine Allmacht an der gegen

ihn frevelnde Personen69 durch Demütigung, Qual und grausamen Tod zeigt. Das

grausame Spektakel wirkte zusehend auf die Menge zurück. Die Menge begann

vermehrt die Gequälten zu heroisieren oder noch grausamere Martern zu fordern

oder als Mob selbst Gräuel zu vollziehen.70 Die Justiz reagierte darauf durch Ein-

schränkung der Ö�entlichkeit bei Hinrichtungen.71 Dieser Wandlungsprozess der

Justiz geht im weiteren Verlauf auch weg vom Körperlichen72 und zielt vermehrt

auf die direkte Erfassung und Änderung der Seele. Die Seele nicht im theologischen

Sinn, sondern im realen Sinn der inneren Beweggründe des Subjekts.73.

66Anfang bezieht sich hier auf 1498, den Zeitpunkt des von Foucault zitierten Rechtsedikt.
67Vgl. Foucault/Seitter, 1994, S. 48.
68Auch dieses Sprachbild bezieht sich auf Foucault's Intention der Darstellung der Vorgänge. Zu anderen Zei-

ten und zu anderen Bedingungen waren Prozesse nicht durchgehend ausufernd grausam. So war z.B. die
körperliche Folter in der 1. Inquisition 1233 noch nicht erlaubt.

69Vgl. Foucault/Seitter, 1994, S. 47.
70Vgl. a. a.O., S. 86-90.
71Vgl. a. a.O., S. 84.
72Vgl. a. a.O., S.161.
73Vgl. a. a.O., S. 41�.
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in der Justiz

War in der Antike Geist und Körper noch eine ontologische Einheit - zumindest

bei Aristoteles74, der Mensch also ein personales Subjekt, so beginnt sich diese

Sicht nun zu ändern.

5.1 Die göttliche Welt wird weltlich

Das Individuelle erfuhr im Hochmittelalter eine gesteigerte Bedeutung indem es

unsterblich geworden ist.75 Auch der Körper wurde bei Thomas Bestandteil des

göttlichen Ebenbildes. Das Sezieren von Menschenkörper war verboten � auch Fol-

ter war daher kirchlich nicht erlaubt.

Mit Luther und der verstärkten Ein�ussnahme der weltlichen Fürsten änderte sich

diese Einstellung.76 Luther wertet das Individuelle weiter auf.77 Gleichzeitig stellt

er die weltliche Macht als Strafmacht ohne göttliche Einschränkung dar.78 Er zeigt

die Gründe für Gewalt, die in der Wahrung von angeeigneten Besitz und angeord-

neter Rechtsordnung liegen, auf79. Allerdings weist Luther auch darauf hin, dass

Herrscher �[I]m allgemeinen [...] die gröÿten Narren oder die schlimmsten Böse-

wichte auf Erden [sind].�80 Er kennt daher das Recht zum Widerstand gegen die

74Geist als Wesen, als formgebendes Prinzip (Vgl. Russell, 1999, S. 186-189); siehe auch Kap. 3 S. 9.
75Siehe Kap. 3 S. 10.
76Vgl. Weber-Fas, 2005, S. 242.
77Siehe Kap. 3 S. 10.
78Er belegt dies mit Bibelzitaten wie: �Wer Menschenblut vergieÿt, dessen Blut soll wieder durch Menschen

vergossen werden� (1. Moses 9,6 zitiert nach Weber-Fas, 2005, S. 246).
79�Damit die zum gemeinen Besten notwendige obrigkeitlich Gewalt nicht kraftlos werde [...], [wenn] es an

Henker, Büttel, Richter, Herren oder Fürsten fehle� (Luther zitiert nach Weber-Fas a. a.O., S. 242).
80a. a.O., S. 242.
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Fürsten.81 Das Neue Testament mit seiner Gewaltlosigkeit ist damit nicht mehr

bindend. Vor allem die weltlichen Fürsten beginnen den Terror zur Aufrechterhal-

tung ihrer Herrschaft anzuwenden.

Auf diese Zeit bezieht sich nun Foucault.

5.2 Von der Bestrafung zur Disziplinierung

Foucault beschreibt den Übergang von der �Leibesmarter�82 zur �Zeitplanung�83 Er

beschreibt also den Zeitraum in dem die �gesamte Ökonomie der Züchtigung um-

gestaltet [wird].�84 Es ändert sich dabei nicht nur die Art der Urteilsvollstreckung

sondern auch die Inszenierung der Gerichtsbarkeit sowie deren Souveränität in der

Urteils�ndung. Ist es zu Beginn noch Aufgabe des Gerichtes, den Wahrheitsgehalt

eines Tatherganges zu ermitteln, diese Tat einem Subjekt zuzuweisen und gemäÿ

kodi�zierten Rechtes zu urteilen, so wird am Ende der Periode der Tathergang nur

mehr eine Komponente von mehreren im Verfahren sein85 und das Urteil nur mehr

bedingt dem Gericht zustehen.86 Die Urteils�ndung kommt vom Geheimen mehr

in die Ö�entlichkeit, die Urteilsvollstreckung wird vom ö�entlichen Raum in das

Verborgene verlegt.87 Die Bestrafung wird zu einer Korrektur des Subjekts anhand

von gesellschaftlichen Normvorstellungen.88 Gleichzeitig steigt die Ausweitung von

Disziplinarvorschriften. So wird beispielsweise beim Militär jede Bewegung aufge-

teilt und in exakt einzuhaltenden Takten beschrieben. �Der einzelne Körper wird

zu einem Element, das man plazieren, bewegen und an andere Elemente anschlie-

ÿen kann.�89 Diese Disziplin �muÿ eine Maschine konstruieren, [...] E�zienz er-

reicht [...] zur Herstellung eines leistungsfähigen Apparates�90 Der Einzelne wird

81Vgl. a. a.O., S. 242.
82Foucault/Seitter, 1994, S. 14.
83a. a.O., S. 14.
84a. a.O., S. 14.
85Vgl. a. a.O., S. 17.
86Siehe a. a.O., S. 28.
87�[B]innen weniger Jahrzehnte ist der gemarterte, zerstückelte, verstümmelte, an Gesicht oder Schultern ge-

brandmarkte, lebendig oder tot ausgestellte, zum Spektakel dargebotene Körper verschwunden. Verschwun-
den ist der Körper als Hauptzielscheibe der strafenden Repression.�(a. a.O., S. 15).

88Vgl. a. a.O., S. 17.
89a. a.O., S. 212.
90a. a.O., S. 211�..
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also zum Räderwerk einer groÿen Maschine. Anfangs sind die Kontrollmaÿnahmen

auf Gefängnisse, Militär und Besserungsanstalten beschränkt. Die Disziplinierung

und Verwertung von Menschen weitet sich aber bald auf �Kinder und die Alten

[aus], weil sie zu einfachen Arbeiten taugen�91. Diese Nutzung der Kinder und

Alten hat auch noch gesellschaftliche Vorteile: �zudem handelt es sich um billige

Arbeitskräfte�92.

5.3 Die Änderung der Gemeinschaftsregeln

Ursprünglich war das Einkerkern nicht als juristische Strafe zulässig.93 Im 19.

Jahrhundert wurde jedoch die Gefängnisstrafe zur vorherrschenden Bestrafungs-

form. Zuerst als Ersatz für die Galeere und für Frauen und gebrechliche Kinder

vorgesehen, wurde sie immer weiter ausgedehnt.94 Die Gefängnisstrafe ist eine Än-

derung in der Stellung des Subjekts der Gemeinschaft gegenüber. Sie verändert die

Grundrechte des Bürgers.95 Hatte der Bürger vor der Urteilsvollstreckung früher

noch das Recht gehört zu werden, so verschwindet er nun still und leise hinter Ker-

kermauern.96 Dort wird er zu einem vorgegebenen Verhalten dressiert.97 Es gibt

im Gefängnis auch keinen Rechtlosen mehr, das Gefängnis hat bloÿ eine andere

Rechtsordnung.98 Diese disziplinierenden Strafen haben nicht das Ziel, ein Sub-

jekt wieder rechtstreu zu machen, sondern sie verfolgen das Ziel, Abweichungen

des Individuums zu korrigieren.99 Was so � von der Justiz � �schlieÿlich wieder

hergestellt werden soll, ist nicht so sehr das Rechtssubjekt, [...] sondern das ge-

horchende Subjekt�100

Als Grund, warum die Internierung trotz Proteste breiter Bürgerschichten101 zum

91a. a.O., S. 213.
92a. a.O., S. 213.
93So zitiert Foucault Serpillons Code criminel aus 1767: �daÿ das Gefängnis in unseren Recht nicht als Strafe

zu betrachten ist� (a. a.O., S. 152).
94Siehe a. a.O., S. 152�..
95Siehe a. a.O., S. 168.
96Vgl. a. a.O., S. 153�..
97Vgl. a. a.O., S. 167�..
98Vgl. a. a.O., S. 166..
99Vgl. a. a.O., S. 232�..

100a. a.O., S. 167.
101Siehe Simmel/Rammstedt, 1992, S. 154�..
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allgemein üblichen Strafvollzug werden konnte, sieht Foucault im Vordringen der

�Straf-Haft�102 Aus Amerika und England kommend hat dieses Modell der Bestra-

fung rasch die alten Ansichten ersetzt.103 �Ökonomischen Imperativen gehorchend,

hat das Zwangshaus von Gent vor allem die Arbeit als Strafe organisiert.�104 Das

System der Disziplin und der Arbeit wird rasch auch auf die Gesellschaft ausgewei-

tet. �Diese so nützliche Pädagogik wird beim faulen Subjekt den Geschmack an der

Arbeit wiederherstellen�105. Diese Veränderung der Sozialbeziehungen wird auch

in Foucaults Beispiel über die Gobelinmanufakturen sichtbar.106 Wurde der Ge-

selle im alten System noch vom Meister direkt integral und interaktiv ausgebildet

und aufgrund subjektiver Erfahrungen107 bewertet, so werden die Schüler in der

Gobelinsschule 1667 in Fähigkeitsklassen aufgeteilt und das Verhalten der Schüler

von Inspektoren anhand von Lehreraufzeichnungen beurteilt.108 Die menschliche

Interaktion ist einem versachlichten Disziplin- und Prüfmechanismus gewichen.

Das Subjekt wird zum Objekt - oder bestenfalls zum dressierten Lebewesen. Die

ursprünglich wechselseitige Gesellschaftsbeziehung wird einseitig. In der Sprache

Foucaults ausgedrückt geht die Macht- in eine Herrschaftsbeziehung über.

5.4 Die Gesellschaft als

Disziplinierungsmaschine

Die Veränderungen sind derart, dass im 18. Jahrhundert fast das gesamte Ge-

sellschaftssystem zu einer Disziplinierungsmaschine wird. Durch die �funktionelle

Überwachung [...] wird die Disziplinargewalt ein integriertes` System�109. Pädago-

gik, Militär, Arbeit - alles wird diszipliniert und überwacht und bei Abweichungen

durch eine �autonome und anonyme Gewalt�110 wieder diszipliniert. Die Architek-

102Foucault/Seitter, 1994, S. 155.
103Siehe a. a.O., S. 155.
104a. a.O., S. 156.
105a. a.O., S. 157.
106a. a.O., S. 157.
107Diese Art der Beurteilung blieb in den deutschsprachigen Ländern in den Schulen teilweise bis heute erhalten.

Erst mit der Einführung der internationalen Schulvergleiche wird das individuelle Bewerten von Schülern
heute durch objektivierte Verfahren ersetzt.

108Foucault/Seitter, 1994, S. 202.
109a. a.O., S. 228.
110a. a.O., S. 228.
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tur wird diesen Maximen unterworfen.111 Der Mensch wird wo möglich vereinzelt

und kontrolliert.112 Arbeitsstätten, Gefängnisse, Schulen werden - so es zweck-

mäÿig ist als Einzelzellen gebaut, oder doch zumindest so organisiert, dass die

Disziplinierten keinen Kontakt untereinander haben.

111a. a.O., S. 184-187.
112a. a.O., S. 183.
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6 Zusammenfassung

Aus der dargestellten Betrachtung sind grob zwei Phasen zu sehen:

• Entstehung des Subjekts: Mit dem Höhepunkt bei Thomas von Aquin und

Martin Luther.

• Die Au�ösung des Subjekts: Mit dem Beginn bei René Descartes und einem

Höhepunkt bei Siegmund Freud.

Es erscheint nahezu paradox, dass mit der bürgerlichen Gesellschaft, welche die

Individualiät für die Subjekte der Masse brachte, sich die personalen Subjekt-

rechte au�östen. Diese Entwicklung ist im Rechtssystem zu sehen, das in seiner

ursprünglichen Aufgabe in der Zuweisung der Tat zu Täterinnen oder Tätern und

deren Bestrafung durch Peinigung oder Tod erfolgte. Die Bestrafung hatte den

Sinn der Sühne, der Demonstration der Macht der Gesellschaft und der Abschre-

ckung vor Nachahmerinnen und Nachahmern.

Seit dem Ende des christlichen Hochmittelalters ist nun eine Welt entstanden, die

durchgehend einer Besserungsanstalt des 19. Jahrhundert gleicht. Die Menschen

darin sind vereinzelt aber nicht subjektiviert im humanistischen Sinn. Sie leben

nicht als Menschen die selbstständig handeln und für ihr Handeln verantwortlich

eintreten, sondern sie leben nach fremden Normen, an die sie bei Abweichung durch

pädagogisch-disziplinäre Maÿnahmen angepasst werden. Lassen sie sich nicht an-

passen, werden sie als krank diagnostiziert und in Heilanstalten eingewiesen. Sie

sind subjektiviert im Sinne von Foucault: der Macht unterworfen, strenggenom-

men entmündigt. Was bleibt ist ein Mensch der in virtueller Einzelhaft sitzt und

dem man jedes Recht auf selbstbestimmte Teilhabe am Leben und an der Welt

abgesprochen hat. Natürlich gilt das nicht für alle: Die ehemalige Fürstenmacht
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gibt es immer noch und das gehobene Bürgertum hat sich fürstliche Rechte er-

kämpft. Die Angehörigen dieser Kaste sind noch Subjekte und damit nicht dem

allgemeinen Rechtsystem der übrigen Gesellschaft zur Gänze unterworfen. Dies ist

ein Verlassen des Zusammenlebens auf der Basis wechselseitiger gesellschaftlicher

Versprechen und Solidarität.113 Es hat sich die auf Vertrag basierte Gesellschaft

eines Hobbes durchgesetzt.114

Im Hochmittelalter war auch der Fürst in ein komplexes Rechtsystem der Legi-

timation eingebunden. Diese Einbindung ist durch die Ökonomisierung zerrissen.

Legitimiert ist, wer ökonomische Ressourcen angehäuft hat. Die so gebildete Herr-

schaft braucht sich vor nichts und niemanden zu verantworten.115 Die strukturbil-

denden Komponenten von Macht und Herrschaft haben keine geistige Einbindung

mehr, sie sind ökonomisch fundiert. Durch die asymmetrischen ökonomischen Be-

dingungen dieses Gesellschaftsvertrages können die Eigner der Ressourcen für die

Besitzlosen de�nieren, was die erlaubte Norm ist. Zusätzlich bewirkt der Entfall

von Subjektbeziehungen durch fortschreitende Isolation und die Abstraktion der

verbliebenen, eine Änderung der Subjektivierung hin zum reinen Individualismus.

113Der Prozess ist z.Zt. noch nicht vollständig abgeschlossen. Vor allem in den deutschsprachigen Ländern wirken
noch veraltete Strukturen von staatlicher Vorsorge. Im Zuge der Globalisierung und der EU-Zentralisierung
werden diese Strukturen, ökonomisch argumentiert, abgebaut.

114Vgl. Liebsch, 2008, S. 96.
115Die aktuelle Globalisierung, vor allem die seit 2008 herrschende Wirtschaftskrise zeigt das gut.
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